
 
 

 

 

 

 

F 3405/22 

DER EINSATZ VON EINKOMMEN UND VERMÖGEN IN DER SO-

ZIALHILFE (SGB XII)  
 

07.09.2022, 13:00 Uhr bis 09.09.2022, 13:00 Uhr 

Wyndham Hannover Atrium Hotel 

 

REFERENTEN 
Dr. Dirk Zitzen, Richter am Sozialgericht Duisburg 

LEITUNG 
Claudia Sammler, wissenschaftliche Referentin im Deutschen Verein, Berlin, Arbeitsfeld: Grund-

lagen sozialer Sicherung, Sozialhilfe, soziale Leistungssysteme 

INHALT 
Ob und in welchem Umfang Leistungen der Sozialhilfe zu erbringen sind, hängt maßgeblich vom 

erzielten Einkommen und vorhandenen Vermögen der Leistungsberechtigten ab. Vor Inanspruch-

nahme der Leistungen ist daher von den zuständigen Leistungsträgern zu prüfen, inwiefern und 

in welchem Umfang anrechenbares Einkommen und einzusetzendes Vermögen vorhanden ist. 

Ziel der Fachveranstaltung ist die praxisnahe Vermittlung grundlegender Kenntnisse über den 

Einsatz von Einkommen und Vermögen nach dem SGB XII. 

 

ZIELGRUPPEN 
Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter in der Sozialhilfe, die über keine oder nur geringe Vorkenntnisse 

verfügen sowie erfahrene Mitarbeiter, die ihre Kenntnisse auffrischen möchten 
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PROGRAMMVERLAUF 

MITTWOCH – NACHMITTAG, 07.09.2022 

Uhrzeit  

13.00  Mittagessen/ Mittagsimbiss 

14.00  Begrüßung und Eröffnung 

14.30  • Überblick über die für die EKV-Prüfung maßgeblichen Vorschriften 

• Herausarbeitung der für die EKV-Prüfung relevanten Personenkreise 

(Einsatzgemeinschaften) 

15.30  Kaffeepause 

15.45  • Auswirkungen allgemeiner sozialhilferechtlicher Strukturprinzipien auf 

die EKV-Prüfung (insbes. Nachrang-, Bedarfsdeckungs- und Kenntnis-

grundsatz und sog. Gegenwärtigkeitsprinzip) 

• Anforderungen an den Nachweis der Hilfebedürftigkeit 

• Besprechung anhand von Fallbespielen (Gruppenarbeit) 

18.00  Abendessen 

 

DONNERSTAG, 08.09.2022 

Uhrzeit  

09.00  • Begriff des Einkommens, Einkommensarten 

• Behandlung einmaliger Einnahmen 

• Behandlung von Erbschaften 

• Besonderheiten bei den Hilfen nach dem 5. bis 9. Kap. SGB XII 

11.15   Kaffeepause 

11.30  • Einkommensbereinigung 

• Besonderheiten bei der gemischten Bedarfsgemeinschaft 

12.30  Mittagessen 

14.00  • Abgrenzung Einkommen und Vermögen 

• Fragen der Verwertbarkeit von Vermögen 

• Abgrenzung zur darlehensweisen Hilfegewährung (§ 91 SGB XII) und er-

weiterter Hilfe (§ 19 Abs. 5 SGB XII) 

• Besprechung anhand von Fallbespielen (Gruppenarbeit) 

16.15   Kaffeepause 

 • von der Verwertung ausgenommene Vermögenspositionen  

• Umgang mit selbstbewohntem Wohneigentum 

• Umgang mit gemischten Bedarfsgemeinschaften 

18.00  Abendessen 



 
 

 

 

 

FREITAG – VORMITTAG, 09.09.2022 

Uhrzeit  

09.00  • Fallgestaltungen der Härteregelung des § 90 Abs. 3 SGB XII 

• Umgang mit der Verwertung von Lebensversicherungen 

• Berücksichtigung angemessener Bestattungsvorsorge 

11.30 Kaffeepause  

11.45 • Problemstellungen im Zusammenhang mit sog. Verbot des fiktiven Ver-

mögensverbrauch (Gruppenarbeit) 

• Abschlussrunde 

12.30 Mittagessen 

13.00 Ende der Veranstaltung 

ANMELDUNG BITTE BIS SPÄTESTENS 
15.07.2022 

VERANSTALTUNGSORT  
Wyndham Hannover Atrium Hotel 

Karl-Wiechert-Allee 68 

30625 Hannover 

KONTAKT (fachliche Fragen) 
Claudia Sammler 

wiss. Referentin Deutscher Verein  

Telefon: 030 62980-322  

Hamann@deutscher-verein.de 

KONTAKT (organisatorische Fragen) 
John Richter 

Tel. 030 62980 606 

j.richter@deutscher-verein.de 

KOSTEN 
VERANSTALTUNGSKOSTEN DEUTSCHER VEREIN  

Mitglieder 

250 Euro 
 

Nichtmitglieder  

312 Euro 

Anmeldung und Zahlung an den Deutschen Verein.  



 
 

 

 

 

TAGUNGSSTÄTTENKOSTEN 

Tagungsstättenkosten*, inkl. Unterkunft/Verpflegung, Raum- und Technikkosten und gesetzl. USt. 

282 Euro 

Anmeldung und Zahlung an die Tagungsstätte.  
* Sie haben die Auswahl zwischen drei Pauschalen der Tagungsstätte. Die Höhe der anderen Pauschalen entnehmen Sie bitte dem Anmeldeformu-

lar. Die Buchung mindestens einer Tagungspauschale, ist Voraussetzung zur Teilnahme an der Veranstaltung. Wir bitten 
Sie, sich rechtzeitig anzumelden, um sich die Übernachtung zu sichern. 

 

ANMELDUNG 
Bitte nutzen Sie die Onlineanmeldung auf unserer Webseite: 

https://www.deutscher-verein.de/de/va-22-einkommen_vermoegen_sozialhilfe 

 

Nach dem Anmeldeschluss erhalten Sie eine Teilnahmezusage durch den Deutschen Verein mit Rechnung oder eine 

Teilnahmeabsage. Bei einer Absage entfällt auch die Anmeldung bei der Tagungsstätte, vgl. AGBs unter www.deut-

scher-verein.de.  

 

 

VERANSTALTER 
Deutscher Verein für öffentliche und private Fürsorge e.V.  

Michaelkirchstr. 17/18, D-10179 Berlin-Mitte 

Telefon +49(0) 30 62980-0 Telefax +49(0) 30 62980-150 

E-Mail: kontakt@deutscher-verein.de  Internet: www.deutscher-verein.de 

https://www.deutscher-verein.de/de/va-22-einkommen_vermoegen_sozialhilfe
mailto:kontakt@deutscher-verein.de

